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information

Lohnuntergrenzen und neue Ordnungs-
widrigkeitentatbestände im Bereich der 
Arbeitnehmerüberlassung

Zusammenfassung

Nachdem der Tarifausschuss des Bundes- 
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
am 8. Dezember 2011 einem gemeinsamen  
Vorschlag mehrerer Tarifpartner auf Festset-
zung einer Lohnuntergrenze im Bereich der  
Arbeitnehmerüberlassung zugestimmt hat, trat 
am 1. Januar 2012 die erste Rechtsverordnung 
über Lohnuntergrenzen für in Deutschland ein-
gesetzte Leiharbeitnehmer in Kraft (abrufbar 
unter www.bmas.de). 

Kurz zuvor, am 1. Dezember 2011, waren be-
reits die letzten Änderungen des Arbeitnehmer- 
überlassungsgesetzes in Kraft getreten, die  
unter anderem zu einer Erweiterung des Ord-
nungswidrigkeitenkatalogs geführt haben. Über 
sonstige Änderungen des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes zum 1. Dezember 2011 hatten 
wir Sie bereits mit einem Briefing im Oktober 
2011 informiert. 

mailto:doug.smith@freshfields.com

http://www.bmas.de/


Lohnuntergrenzen und neue Ordnungswidrigkeitentatbestände im 
Bereich der Arbeitnehmerüberlassung
Januar 2012

2
Freshfields Bruckhaus Deringer llp

Einführung von Lohnuntergrenzen im 
Bereich der Arbeitnehmerüberlassung 
Seit dem 30. April 2011 können die Tarifver- 
tragsparteien, die bundesweit tarifliche Min-
destlöhne im Bereich der Leiharbeit verein-
bart haben, dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) vorschlagen, diese 
als Lohnuntergrenzen in einer Rechtsverord- 
nung verbindlich festzusetzen. Stimmt der 
Tarifausschuss des BMAS diesem Vorschlag 
zu und wird anschließend eine entsprechen-
de Rechtsverordnung erlassen, darf die zwi-
schen einem Verleiher und seinen Leihar-
beitnehmern vereinbarte Vergütung – auch 
für Zeiten ohne Überlassung – diese Lohnun-
tergrenzen nicht unterschreiten. 

Am 8. Dezember 2011 hat der Tarifausschuss 
des BMAS einem gemeinsamen Vorschlag 
verschiedener Tarifpartner der Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite auf Festsetzung ei-
ner Lohnuntergrenze zugestimmt und damit 
den Weg für die am 1. Januar 2012 in Kraft 
getretene Rechtsverordnung über Mindest-
löhne im Bereich der Arbeitnehmerüberlas-
sung bereitet. 

Der Geltungsbereich der Rechtsverordnung 
erstreckt sich (i) auf alle im Inland ansäs-
sigen Verleiher, die im Rahmen ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit Arbeitnehmer an Drit-
te überlassen, sowie (ii) Arbeitsverhältnisse, 
die zwischen einem im Ausland ansässigen 
Verleiher und seinen im Inland eingesetzten 
Arbeitnehmern geschlossen werden. Inhalt-
lich sieht die Verordnung folgende Mindest-
stundenentgelte vor: 

Vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Oktober 2012: 

•	 7,01 Euro in den Bundesländern Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

•	 7,89 Euro in den übrigen Bundesländern 

Vom 1. November 2012 bis zum außer Kraft 
treten der Verordnung am 31. Oktober 2013: 

•	 7,50 Euro in den Bundesländern Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

•	 8,19 Euro in den übrigen Bundesländern 

Es gilt dabei jeweils der Mindestlohn des Ar-
beitsortes des Leiharbeitnehmers; auswär-
tig beschäftigte Leiharbeitnehmer erhalten 

jedoch den an ihrem Einstellungsort gel-
tenden Mindestlohn, soweit dieser höher ist 
als der Mindestlohn des Arbeitsortes. Die 
Verordnung enthält darüber hinaus wei-
tere Regelungen zur Fälligkeit des Lohnan-
spruchs (15. Bankarbeitstag des Folgemonats) 
und Anforderungen an flexible Arbeitszeit-
konten. Danach darf ein Arbeitszeitkonto  
höchstens 200 Plusstunden aufweisen. Aus-
nahmen gelten bei saisonalen Schwankun- 
gen, bei denen bis zu 230 Plusstunden zuläs-
sig sind. Zeitguthaben, die 150 Plusstunden  
überschreiten, sind vom Verleiher (ein-
schließlich der darauf entfallenden Sozial- 
versicherungsbeiträge) gegen Insolvenz zu si-
chern. Die Insolvenzsicherung ist dem Leih-
arbeitnehmer nachzuweisen. Ohne einen 
solchen Nachweis darf das Arbeitszeitgutha-
ben zukünftig 150 Plusstunden nicht über-
schreiten. 

Behördliche Durchsetzung der Lohn-
untergrenze und Mitwirkungspflichten 
von Verleihern und Entleihern 
Die mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung 
entstehende Pflicht aller Verleiher, die ver-
bindlich festgesetzte Lohnuntergrenze nicht 
zu unterschreiten, wird durch einen ent-
sprechenden Ordnungswidrigkeitentatbe-
stand in § 16 Absatz 1 Nr. 7b AÜG flankiert, 
dessen Verletzung mit einer Geldbuße von 
bis zu 500.000 Euro geahndet werden kann. 

Die Kontrolle der Einhaltung der Lohnun-
tergrenze obliegt den Behörden der Zoll-
verwaltung, die durch das AÜG mit den 
erforderlichen Befugnissen entsprechend 
dem Schwarzarbeits-Bekämpfungsgesetz 
(SchwArbG) ausgestattet worden sind. Auf 
Seiten der Verleiher und Entleiher bestehen 
mit den Kontrollbefugnissen korrespondie-
rende Dokumentations-, Mitwirkungs- und 
Duldungspflichten. Entleiher im Anwen-
dungsbereich einer Lohnuntergrenzenver-
ordnung haben gemäß § 17c Absatz 1 AÜG 
Beginn, Ende und Dauer der täglichen Ar-
beitszeit des Leiharbeitnehmers aufzuzeich- 
nen, diese Aufzeichnungen mindestens zwei 
Jahre lang aufzubewahren und für eine 
Überprüfung während der gesamten Dauer 
der tatsächlichen Beschäftigung des Leihar-
beitnehmers bereitzuhalten. Den Kontroll-
behörden ist während der Arbeitszeit Zutritt 
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zu den Geschäftsräumen und Grundstücken 
des Verleihers und des Entleihers zu gestat-
ten, Auskunft zu geben und Einsicht in Un-
terlagen zu gewähren. 

Im Fall der Überlassung durch einen Verleih- 
er mit Sitz im Ausland haben Entleiher da-
rüber hinaus gemäß § 17b AÜG die Pflicht, 
der zuständigen Behörde vor Beginn einer  
jeden Arbeitnehmerüberlassung eine schrift-
liche und in deutscher Sprache verfasste An-
meldung zuzuleiten, die persönliche Daten 
des überlassenen Leiharbeitnehmers, Name 
und Anschrift des Verleihers sowie Einzel-
heiten zur Überlassung wie Ort, Beginn und 
Dauer der Beschäftigung enthalten muss. 
Darüber hinaus ist eine Versicherung des 
Verleihers, dass die Lohnuntergrenzen ein-
gehalten werden, beizufügen. Spätere Än-
derungen in den mitgeteilten Angaben sind 
den zuständigen Behörden unverzüglich zu 
melden. 

Verstöße gegen Dokumentations-, Mitwir-
kungs- und Duldungspflichten können ge-
mäß § 16 Absatz 1 Nr. 11-18 AÜG als Ord-
nungswidrigkeiten geahndet und mit einem 
Bußgeld in Höhe von bis zu 30.000 Euro be-
legt werden. 

Weitere Ordnungswidrigkeitentatbestän-
de im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
Mit Wirkung zum 1. Dezember 2011 sind 
darüber hinaus weitere Ordnungswidrig-
keitentatbestände in Kraft getreten, mit de-
nen die Aufsichtsbehörden Verstöße gegen 
Pflichten aus dem AÜG ahnden können. Bis-
lang konnten insbesondere Verletzungen des 
Grundsatzes zur Gleichstellung von Leihar-
beitnehmern mit Stammarbeitnehmern le-
diglich durch den Entzug der Verleiherlaub-
nis sanktioniert werden. Aufgrund des im 
Verwaltungsrecht geltenden Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes kam ein solcher Entzug 
allerdings nur bei wiederholten und groben 
Verstößen in Betracht. Nunmehr besteht für 
die Aufsichtsbehörden die Möglichkeit, auch 
minderschwere Pflichtverstöße durch Ver-
hängung eines Bußgeldes zu sanktionieren. 

•	 Verstoß gegen den allgemeinen Gleich-
stellungsgrundsatz, insbesondere den Equal-
Pay-Grundsatz (§ 16 Absatz 1 Nr. 7a AÜG) 

Nach § 10 Absatz 4 AÜG sind Leiharbeit-
nehmer ab dem ersten Tag der Überlas-
sung hinsichtlich der wesentlichen Ar-
beitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts grundsätzlich mit ver-
gleichbaren Arbeitnehmern des Entlei-
hers gleichzustellen. Abweichende Verein-
barungen, die nicht die Voraussetzungen 
einer der in § 9 Nr. 2 AÜG genannten Aus-
nahmeregelungen erfüllen, sind unwirk-
sam, und der Verleiher bleibt verpflichtet, 
dem Leiharbeitnehmer die im Betrieb des 
Entleihers für vergleichbare Arbeitneh-
mer geltenden wesentlichen Arbeitsbedin-
gungen einschließlich des Arbeitsentgelts 
zu gewähren. Verstöße gegen diese Pflicht 
können seit dem 1. Dezember 2011 als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
von bis zu 500.000 Euro geahndet werden.

•	 Verstoß gegen die Informationspflicht über freie 
Arbeitsplätze (§ 16 Absatz 1 Nr. 9 AÜG) 

Seit dem 1. Dezember 2011 hat der Entlei-
her den Leiharbeitnehmer gemäß § 13a 
AÜG über Arbeitsplätze in seinem Unter-
nehmen, die besetzt werden sollen, zu in-
formieren. Ausreichend ist hierfür eine 
allgemeine Bekanntgabe an geeigneter, 
dem Leiharbeitnehmer zugänglicher Stelle 
im Betrieb und Unternehmen des Entlei-
hers. Ein Verstoß gegen diese Pflicht kann 
mit einer Geldbuße von bis zu 2.500 Euro 
belegt werden. 

•	 Verweigerung des Zugangs zu Gemeinschafts-
einrichtungen oder -diensten (§ 16 Absatz 1 	
Nr. 10 AÜG) 

Eine besondere Ausprägung des Gleich 
stellungsgrundsatzes ist die Pflicht des  
Entleihers, dem Leiharbeitnehmer grund- 
sätzlich unter den gleichen Bedingungen  
Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen 
oder -diensten im Unternehmen zu gewäh-
ren wie vergleichbaren Arbeitnehmern  
des Entleihers. Darunter fallen etwa Ein-
richtungen zur Kinderbetreuung, Gemein-
schaftsverpflegungen und Beförderungs-
mittel. Verstößt der Entleiher gegen diese 
Pflicht, droht ihm ein Bußgeld in Höhe 
von bis zu 2.500 Euro.
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Auswirkungen auf die Praxis 
Mit dem Inkrafttreten der Rechtsverord-
nung über Lohnuntergrenzen im Bereich 
der Arbeitnehmerüberlassung gelten für in 
Deutschland eingesetzte Leiharbeitnehmer 
erstmals zwingende Lohnuntergrenzen. Da-
rüber hinaus treffen Verleiher und Entleiher 
erweiterte Dokumentations-, Mitwirkungs- 
und Duldungspflichten, um den zuständigen 
Behörden eine wirksame Kontrolle der Ein-
haltung der Lohnuntergrenzen zu ermögli-
chen. Insbesondere beim Einsatz von Leih-
arbeitnehmern ausländischer Verleiher sind 
die gesetzlichen Meldepflichten des Entlei-
hers zu beachten. 

Den zuständigen Behörden stehen nun wei-
tere Sanktionsmittel zur Verfügung, um 
Verstöße gegen den Gleichstellungsgrund-
satz, insbesondere den Equal-Pay-Grundsatz, 
zu sanktionieren. Es bleibt abzuwarten, in 
welchem Umfang die Behörden hiervon Ge-
brauch machen und mit welcher Intensität 
sie etwaigen Verstößen in der Praxis nach-
gehen werden. Die damit verbundenen fi-
nanziellen Risiken sind indes beachtlich, da 
die Bußgelder bis zu 500.000 Euro betragen 
können und darüber hinaus auch eine Ge-
winnabschöpfung nach den Vorschriften des 
Ordnungswidrigkeitengesetzes möglich ist, 
die im Einzelfall sogar über die im AÜG an-
gedrohten Geldbußen hinausgehen kann. 
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